
456 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des N ;tionalrates (V. G.P. ). 

Diese Maßnahme tritt· nicht früher in 
Kraft, als . sie nicht die Cenehmipung des 
Alliierten Rates erhalten hat. 

• 

Regierungsvorlage. , 

Bundesgesetz vom .1947, 
tiber die Erhöhung der Wert grenzen '9ld 
Geldstrafen in den Strafgesetzen (H. Straf
gesetznov.eIIe 1947). 

Der N atj,ol1Jalrat 'hat beschlossen: 

Artikel I. 

(1) ,Folg,ende, in ges,etzlichen VQmchrilfren aus 
der Zeit vor dem 1. Mai 1945 ziffermäß1g fest
gesetzten Gd,dbeträge wer.d,en auf da's Doppelte 
erhöht, und zWlar Gelldbeträge, .die unmittelbar 
oder lauf Grund des Schillingrechnufiig~g,esetzes 
vom 20. Del!ember 1924, ,B. G. BI. Nr. 461, auf 
SchiUinge Laut,en, auf das Doppelte di,eselS 
Schi,uinghetnges QJme Rücksi.cht lauf d,j,e seit dem 
13. März 1938 e~llIgetre·tenen Währung.s
änderungen: 

1. Alle~n den StlpfgeseJtzen für die Be'Ulrreilung 
gerichtlich ~trafha:.l1er HianJdlungen maßg.eheonden 
Beträge; 

2. die Obergr,enzen aller lauf geridülich sbl'af
bare Handlungen angedroht,eu, ziffermäßig 
best,immoen Gddstmfeu; 

3. di,e Obergr.enzen ,aHer in den Gesetzen ü,ber 
d3JS s'tmtgerichtLiche Ver,f'ahren ange,drohten Ge1d
stJ.l1afen; 

4. die Ge'~dbeträge, dic 
im § 21, Abs. (3), des Preßgesenes vom 

7. April J 922, B. G. BI. Nr. 218, .in der Fa~ung 
der 11. Strafg'esetznovelle VQm 6. Dezember 1922, 
B. G. (BI. Nr. 881, und . 
~m § 376 .der St!1afprozeßQrdnung 

felStg~zt sind. 
(2) Stnalfg,esetz1.ichc V.orschriften,· wonach eine 

GeldstJraf,e bei bestimmten erschwerend,en Um
ständen zu verdoppeln .ist, wer,den ,durch die 
Be.sti!l11mungdes Albs: (1), Z. 2, nicht berührt. 

Artikel 11. , 

. Das ÖS'!,er.reichische Stl1a1fgeset'Z 1945, A. Slg. 
Nr. 2, wi.rd ,abgeändert w.ie fQlgt: 

1. Im § 241 hat der <zwente Abslatz zu lauten: 
"Die Ge:'dstralfe beträgt min,destens 5S." 
2. Der § 532 hat zu l.auten: 
,,Die Zeit der Verjährung ibeträ;gt, ['!1JSoweit 

nicht indem Gesetze bei einzelnen FäHen eine 
kürzere Frist für die Geltendmachul1Jg de6 K1a,ge
rechtes inshesonder,e ,f,estges,etzt ist, bei Vergehen 
un,d übertretungen, di,e mit 'streng,em ArrelSt, 
mit elll1Jer 50000 S übersteigenden Ge!.dstr,afe, mit 
dem Ve'l1f,al.1 VQn ~aren, iFeils,chaften .oder 
Gedten, mit dem VerlUllt v.on Rechten .oder 
Beftigl1Jis5'en oder mi,t der Abschaffung bedroht 
sind, ein Jlaihr, 'bei ,aUen 'Übr,igen Verg,ehen und 
übertretungen aiber sechs Monate." 

Artikel ID. 

Das Stnfanwendungsgesetz vom 29. 'August 
1945, St.G.Bl. NT. 148, wl'rd albg,eändut wie 
fQlg,t: 

1. Der in den §'§ 2 und 3 ,ang,elührte Höchst
betmgder ,ang,edrohten Gelchstll'afe wird 'auf das 
Doppeke erhöht; 

2. der erste Ahslatzdes § 8 hat zu },auten: 
,,(1) Das Ausmaß der VOn den Gerichten zu 

verhängenden Geldstrla:fen 'beträgt, wenn in dclt' 
Vorschrift selbst kem hiYheres Mindestmaß 
angedroht ist, mindestens 5 S, s,bfern Ge;·dstrafe 
in unbeschränkter Höhe angedroht :st, höchstens 
200.000 S, sonst, falls in der Vorschrift kein 
Höchstmaß fesltgesetzt ist, 'höchstens 25.000 S." 

Artikel IV. 

1m § ·20 des Gebührena!1JS'Pruch~gesetzes vom 
13. Juni 1946, IB. G. BI. Nr. 136, tlt',itt an die 
SteHe delS 'lB,etmges 'VQn 300 S, der lBetrrag von 
500 S. 

Artikel V. 

DJie Obergrenzender . im § 9 des Such·tgift
geootzes vom 29. Oktober 1946,B. G. BI. 
NT. 207, festgesetzten Geldstmlfen Iwerden auf daS 
Doppelte erhöht. 
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Artikel VI. Artikel VII. 

(tl Arrilkd I, Z. 1, ifindet 'audl lauf strafba1"e I(V e r,f ass u n g "s b es lti m m u n g.) 
Handlungenl\'fiwendung, die vor dem Beginne {tl IDer ,im § 26, Abs.(1), des Vol'ksgericht5-
der Wwksamkei.t dieses >Buooesgesetzes, aher ooch verEa'hrens- und V,ermög'ensverfallsgesetzes vom 
dem 1. Mai 1945 he~gen worden sind, auf 19. Septem!ber 1945, St. G.,BI. Nr.' 177, fÜir die 
stlrafbare. Handlun~en, die nidtt e~ Summe Beurteihll11'g ,der 'stl'afbaren . Handlung maß
Geldes . in gese~hchen ZahlungsmItteln der gCbeoo'e Betmg w~rd ,au.f ,das Doppelte erhöht. 
~eptibIiJk. österreIch ~um Gegel16tan?,e hatten" (2) Da~ gloeiche g:iJt von den <im § 26, .Albs. (2) 
jedoch nur dann, wen,n dem BeschW<l~gten trotz und {3),tind im § 27 des angeführten Ver
Bewertung des Geg.enstlandes nach dem Gddwen fassung gesetzesbestimmren Obergren:ren der 
zur ~eit.des Urte~es kejn,e strengere Behan~lung dort I;l~gedrohten Geldstllafen. 
zutetl wlll'd ,ais bel Anwendung des zur Zeit der .' ., 
Tat geltenden Rechtes unter Zugrundelegung des . (3) J)~~ B~~tlmmungen des Artikels VI gelten 
dama:1igen Geldwertes. Slnngemaß fur Albsatz (1). 

(2) Wi'l'd der Vel'urteilte nm wiedeI"auf,geoom- ' ·k 1 Art1 e VIII. 
menen Venfahren IUUIl' deshalb zu einer -geringeren 
Stna'fe verurteilt, We.hl an die Stelle des im ersten 
Urteil angewen·deten Strafgesetzes eine mildere 
Bei!;timmung ,dieses Bundesgesetzes getreten ißt, 
so ~aIter au!f Enuchädigung keinen AD6pruch. 

(t) Di,oses Bundesgesetz llritt am 15. Tage nach 
:>einer Kundmachung ,in Kraft. 

(2) Mit der Voll ziehung dieses Bundesgesetzes 
ist das Bunclesminhsterium für Justiz betraut. 

Erläuternde Bemerkungen. 

Die Wertgrenzen, von: deren überschreitung lung~n angedrohten, 'ziffermäß1g! hestimrn:ten 
die Qu,alifikation bestimmter gerichtLich strnf- Geldstrafen bet~<lJgen nUlllmoor nach den 
bar,er Handlungen als Verbrechen, Vel'gehen oder Währungsänderungen 166 S 67 g, 1666 S 67 g 
übertretung abhängt, sowie die Obergrenzen der und 16.666 S 67 g, sind also ziffermäß:g um e:n 
.auf gerichtli,ch strafhar,e Handlungen ran- Drittel n:edriger a1:5 früher. Das, gleiche gilt für 
ge qroht,en, ziffermäßig bestimmten Geldstrafen die seinerz,e:t mit 25 S, 250 Sund 2500 S fest
wurden zuletzt durch di,e Straf.gelSdznoveUe vom gesetzten .Wertgrenzen. 

'1 Ja'hre 1926, B. G. BI. 192/26, dem Geldwert an- Diese Regelung muß an sich, aPer audl im 
gepaßt. Spätere Strafgesetze ,aus der Zeit vor der Hin:bEck ioof die in den letzten Monaten eil1-
Okkupation Ost~rre.ichs hahen ~die Höchstsätze getretene Verm:nderung' der Kaufkraft des 
n"u langedrohter Ge~dstrafen mit den Beträgen Geldes als überholt angesehen werden. Info'ge 
festgesetzt, ,auf die durch die ,angeführte Straf- der niedrigen Wertgrenzen werden zahlreiche 
g'e6·etznovelle ·di,e Obergr,enzen der Geldstmfen, strafbare Ha·ndlungen als Verbrechen oder Ver
elrhöht worden war,en, also 'mit 250, 2500 oder I gehen von ,den Gerichtshöfen er.~ter Instanz ab-

. 25.000 S. Seither sind zwei Währung6änderungen geurüeilt, obgleich ihre Ahndung als übertre-
durchg,eführt worden: Durch di,e, Verordnupg tungen ,aU6reichend. und. daher den Bez:rks
übe.r die Einführung ,der Reichsmarkwährung im gerichten zu überlassen wäre. D:e .g;e.genwärtigen 
Lande ,österreich vom 17. März 1938, R, G. BI. Obergr,enzen der GeLdstrafen aber bilden häufig 
Nr. I; S. 253, wurde für den übergang von der ein Hindernis, die Geldstrafe den Vermögens
Sch,i:lling- ,aUlf die Rei,chsmarkwährung ein Uin- und !EinkommensverhäJtn~&sen des Schuldigen an
rechnunglSschlüsse! von 1 Reichsmark = 1 Schilling rupassen. Der Entwurf schlägt daher vor, die 
50 Gro~chen ,f,estg~'etzt,durch Ja,s lS,chilLing- Wertgrenzen und &e Höchstsätze der Geld
gesetZ vom 30. November, 1945, St. G. BI. strafen, d;e in gesetzlichen Vorschdt<Cn aus der 
Nr. 231, . die Umr,echnung der .Reichsma,rk- Zeit vor der. Einführung der Reichsmarkwärhrung 
bet'rägelinSchillingbeträge im Verhältnns 1 Reichs- unm:ttelbar oder auf Grund des Schillingsrech
mark = 1 SchiJlin'g angeoI"dnet. 3 S der vO<r Ein- nungsgesetzes vOl:n 20. Dezember 1924, ,B; G. BI. 
fuhrung de:r Rei,chsmarkwährung in Geltung ge- Nr. 461, wf Sddlinge lauteten, Quf das Dop
silan denen österreichischen Währung entsprechen pelte dieser Schillingbeträ:ge zu erhöheri, so daß 
dahe'r 1"echnungsmäßig 2 S der dUlrch das die nach dem 13. März t 938 . eingetretenen 
Schi11ing,gesetz eingeführten neuen Währung. Die Währungsänderungen unberücksichtigt blevben. 
durcpdie Strafgesetznovel1~ vom Jahre 1926 mit Die vhschiedene Bewertung des Altschillings und 
~50, 2500 und 25.000 Schilling festgesetzten der Reichsmark bei der Einführung der Mark
Ober:grenzen der auf g'erichdicb strafbare Hand- währung war ung>erechtfertigt,weil der Alt-
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schilling ,an Kaufkraft der Reidlsmark nicht 
we~ndich na,nstand, der Umrechnungsschlüs.sel 
von 1 RM = 1 S 50 g daher der Kaufkraft :d~s 
Altsch·1lings nicht entspraCh. Die vOflgeschlagene 

'Regelung bringt überdies den Vorteil mit sich, 
daß ,die ,gegenwärdg ,geltenden Beträge von 
166 S 67 g usw. durch 'runde Beträ:ge (500 S usw.) 
ersetzt weI1den. 

Y,or ,dem 1. Mai 1945 festgesetzte Geldstrafen, 
die in gegenwär6g noch geltenden Reichsgesetz
lichen Vorschriften in Reichsmark festgesetzt /lind 
und nunmehr auf Grund des Schillin~gesetzes auf 
den gleichen Betrag ,in Schilling lauten, sollen eine 
Erhöhung' auf .das Doppelte ihres gegenwärtigen 
Betrages erfahren. 

lEine dritte Gruppe von Wer,~grenzen und 
Geldstrafen findet /lich in österreichischen gesetz-

, lichen Vorschri,ften aus der Zeit nach dem 1. Mai 
1945. In diesen Vorschriften wUI1den in der 
Regel höhere' Obergrenzenvon GeLdstrafen fest
'gesetzt, als in österreichischen Vorschrif~il aus 
der Zeit vor dem 13. März 1938 enthalten sind. 
Nur ausnahmswe~se ist dies . nicht der Fall ,und 
n~r insoweit greift der Entwurf korrigierend ein. 
Es ist .dies erfo~derlich bel, ,der im Volksger;Chts
v'erfahrens- und Vermögensverfallsgeset:z; vom 
19. September 1945, St. G. ,BI. Nr. 177, fest
gesetz.ten Verbrechensgrenze von 250 S sowie bei 
den dort .festgesetzten Obergrenzen von Geld-. 
stmfen (Artikel VII, der ,a15 Abänderung eines, 
V~f.a~sungsge6etzes' eine Vel1fassungsbestimmung 
darstellt) sow.,e bei ,den Obergrenzen der im 
Suchtgiftgesetz vom 29. Oktober 1946, B. G. BI. 
Nr. 207, auf gerichtlich strafbare Handlu~en 
angedrohten Geldstrafen (Artikel V). 

Die Mindes·tgrenze ,der GeLdstrafen beträgt 
gegenwärti~ ~ S. Um Z\1 verhindern, ,daß Strafen 
verhängt werden, die so geringfügi.g sind, daß 
sie nicht. mehr als solche empfunden werden 
können, 6chlägt der Entwurf die Erhöhung ,dieser 
Mindestgrenze ~u,f 5 S vor (Artikel II, Ziffer 1). 

Die' Weitergeloung reichsrechtliche.r Strafhe
stimmungen nötigt auch zu einer Kn'deI'ung des 
Strafanwendungsg-esetzes vom 29. August 1945, 
St. G. BI. Nr. 148, das die Anwendung solcher 
Bestimmungen durch die österre:chischen Behörden 
regelt. Die §§ 2 und 3, Abs. (1), dieses Gesetzes 
bestimmen, daß eine /ltrafhare. Hal?-,dLung, die 
mit einer Geldstrafe bis zu 150 RM bedroht ,ist, 
durch die Verwaltungsbehör,den, eine mit höherer 
Geldstrafe hedrohte Handlung aberdurd;l die 
Gerichte zu ahnden -ist. Die Erhöhung der Ober
grenzender Geldstrafen, &e in gesetzlichen Vor
schriften aus der Zeit VOr ,dem 1. Mai 1945 fest
gesetzt sind, macht 'die Vel1doppelun:~' auch dieses 
Betrages edorderlich. Das gle:che gilt für den im 
§ 8 des Strafanwerudungsgesetze6 festgesetzten 
Betra.g von 100.000 S, ·der d:e HöchstJgrenze der 
Ge1dstrafe darstellt, die verhän.gt wer,den darf, 
wenn ,die Str.afvorschrift Geldstrafe in. unbe-

3 

sclu-änkter Höhe a:ndrdht. Ist darin kein Höchst
maß ·der Geld!ltraJe :bestimmt, so kann nach der
selben Gesetzesstelle Geldstrafe bis zu 25.000 S 
verhängt werden. Von einer Erhöhung die~s 'Be
trages ni~t der Entwurf Abstand; denn die nach 
§ 27, Albs. (2), Z. 1, R. St. G. B.beträgt in einem 
60lchen FaLl das HöchStmaß der Geldstrafe 
10.000 RM. pie im Strafanwendurugsgesetz mit 
25.000 S festgesetzte Obergrenze stellt daher l~e
reit.s mehr als das Doppelte ,der ursprünglichen 
Obergrenze dar (Artikel III). 

In .gleicher Weise wie die Obertgrenzen der auf 
gerichtEch strafbare Handlungen angedrohten 
Geldstrafen soHen .auch die Obergrenzen der in 
den Gesetzen über das stmfgerichtliche Verfahren 
aus der Zeit vor d-em 1. Mai 1945 angedrohten 
Geldstrafen - OrcLruu.ngs-, Zwarugs- und Mut
willensstrafen - ICrhöht werden (Artikel I, 
Aibs. 1, Z. 3). 

Außer ;den Wertgrenzen und Geldstrafen sind' 
noch e~nige andere in straf- oder strafverfahrens
rechtlichen Vorschr1Eten vor diesem Zeitpunkt 
festgesetzte GeLcLbeträge dem· geänderten' Geld
wert anzupassen<. 

NaCh § 21 ,des Preßgesetzes der gegenwärtig 
gelten.den FaS6ung ist für Freistücke von Druck
werken, ,deren Ladenpreis den BetI'ag von 24 S 
(ursprünglich 36 S) übersteigt, der halbe Laden
preis zu vergüten, wenn sie n:cht binnen einem 
Monat zurückgestellt werden. Der Entwurf sieht 
auch hier ·die Verdopplung .des vor der Einführung 
der Markwährung maßgebenden Schillingbetr.lges 
von. 36 S vor. In ,gleicher Weise soll auch der in 
§ 376 St,PO. arugeführte Betrag erhöht werden, 
50 daß die öffentEche Aufforderung an.mbe
kannte Eigentümer eines' bei. einem Beschuldigten 
gefundenen fremden Gutes im Wege eines Sam
me1ediktes erlassen werden darf, wenn das Gut 
weniger als 200 S wert ist [Artikel I, Abs. (1), 
Z. 4]. ." 

Nach § 20 des Gebührenanspruchsgesetz,es vom 
13. Juni 1946, B. G. BI. Nr. 136, haben die 
Bezirksger,;chte so,wie ,d:e Gerichtshöfe erster 
Instanz, wenn sie eine aus dem Amt'sverla,g des 
Ger:chtes vorzuschießende oder zu bez.ahlende 
Sach~erständigengebühr im Gesamtbetrag von 
mehr als 300 S für angemessen erachten, die 
Akten dem übergeordneten Gerichtshof zur Be

-stimmung der Gebühr vorzulegen. Der E!1twatf 
schlägt eine Erhöhung dieses ß.etrages von 3CO S 
auf 500 S vor (Artikel IV). 

§ 532 StG.: bestimmt ,für Vergehen und über
tretungen drei versch:edene Verjährungsfristen in 
der Dauer von drei Monaten, sechs Monaten, 
und einem Jahr. Der Entwurf schlä.gt vor, die 
dre~mona.tige Verjährungsfrist zu <beseitigen; denn 
es geht nicht an, gerichtlich strafbare Dbertre
tum;gen in kürzerer Frist verjähren Zf\l lassen als 
Verwa!tfIlngsü,bertretungen [ vergleiche § 12; 
Abs. (4), BDStG. 1947]. Die Anbeitsüberbürdung 
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der Gerichte bringt überdies die Gefahr mit sich, 
daß. UntersuchungSlhandlungen, di(: eine Unter
brechung der Verjährung hewirken,· nicht binnen 
drei Monaten vorgenommen werden. Nach dell11 
Entwurf 5011 d:e Verjährungszeit bei Vergehen 
und Obertreturugen in ,der RcgeJ sechs MO;la1e 
betrageri; wenn ,aber die stra,fibare Handlung mit 
strengem Arrest oder mit einer ,5000 S über
ste:genden Gdds,tra,f,e oder mit dem Verf'all von 

o 

Gegenständen, dem Verlust von R,echten oder 
Befugnissen oder det Abschaffung' bedroht ist, 
6011 die Verjährung erst n,ach Ablauf eines Jahres 
eintreten (Artikel II, Z. 2). 

nie ObeI1gangSibestim~urigen des Art,ike1s VI 
und des Artikels VII, Abs. (3), entsprechen 
denen der Strafgesetznovelle vom Jahre 1926, 
ebenso die Schlußbesti!llJl1lungendes Artikeb VIII. 

\ 
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